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Zweite Verordnung* 
über das Statut 

des Ministeriums für Verkehrswesen.

Vom 26. Januar 1961

In Ergänzung der Verordnung vom 18. Februar 1960 
über das Statut des Ministeriums für Verkehrswesen 
(GBl. I S. 155) wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Der § 10 Ziff. 1 erhält nachstehenden Buchst, ei

„die Einrichtungen der zivilen Luftfahrt für 
die Verwaltung der Flughäfen, 
die Flugsicherung und 
die Prüfung von Luftfahrtgerät;“.

(2) Der § 10 Ziff. 2 erhält folgende Fassung:
„zentral geleitete volkseigene Betriebe und Ein
richtungen der Verkehrsträger Schiffahrt, Kraft
verkehr und zivile Luftfahrt sowie der Wasser
straßen und des Straßenwesens;“.

§ 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

19G1 in Kraft.

Berlin, den 26. Januar 1961

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Minister 
für Verkehrswesen 

S t o p h  K r a m e r
Stellvertreter 

des Vorsitzenden 
des Ministerrates

Vierte Verordnung* 
über staatliche Auszeichnungen.

Vom 31. Januar 1961
Zur Änderung von Bestimmungen über die Ver

leihung staatlicher Auszeichnungen wird nach Zu
stimmung durch den Staatsrat der Deutschen Demo
kratischen Republik folgendes verordnet:

§ 1
§ 6 der Ordnung über die Verleihung des Ordens 

„Banner der Arbeit“ (Anlage zur Verordnung vom 
22. Januar 1959 über die Bestätigung der Ordnungen 
über die Verleihung von staatlichen Auszeichnungen 
(GBl. I S. 181]) erhält folgende Fassung:

„Die Verleihung des Ordens erfolgt durch den Vor
sitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokrati
schen Republik.“

§ 2
Diese Verordnung tritt am 31. Januar 1961 in Kraft. 
Berlin, den 31. Januar 1961

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Rau
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 

• 3. VO (GBl. I I960 S. 370)

Anordnung
über die Aufhebung gesetzlicher Bestimmungen 

im Bauwesen.
Vom 26. Januar 1961 

§ 1
Es werden aufgehoben:

1. die Anordnung vom 23. Juni 1948 über die Ver
wendung von Zement zur Herstellung von Beton- 
Erzeugnissen (ZVOB1. S. 402);* (1.) VO (GBl. I I960 S. 155)


